
 Miete Clubhaus / Plätze TC Schlossmatte

Name Organisation / Verein: ___________________________________________________________________ 

Kontaktperson: 
Vorname, Name  ___________________________________________________________________ 

Strasse, Nr.   ___________________________________________________________________ 

PLZ, Ort   ___________________________________________________________________ 

Telefon / Email   __________________________________ / _______________________________ 

Das Clubhaus und die Plätze des Tennisclub Schlossmatte können für die nachfolgenden Pauschal-Preisen 
unabhängig von der Dauer (aber maximal 1 Tag) gemietet werden: 

 200 CHF Clubmitglieder (Clubhaus + Umgebung, optional auch Plätze) 
 500 CHF Externe (Clubhaus + Umgebung, optional auch Plätze) 
     60 CHF / h Aufpreis Tennislehrer / h  (Anzahl Stunden: ______ ) 

Es werden 200.- CHF als Depot verlangt. Falls alles in Ordnung, wird es nach der Miete rückerstattet. 
Clubhausreinigung ist im Umfang von 2,5h inklusive: siehe Details auf Rückseite. 

Datum:  _____________________   Zeitdauer:  Von _______ Uhr  bis _______ Uhr 
      Platzmiete: Von _______ Uhr  bis _______ Uhr 

Mit der Unterschrift verpflichten sich die Mieter, die auf der Rückseite aufgeführten Regeln einzuhalten. 
Der TC Schlossmatte verpflichtet sich, die auf der Rückseite aufgeführten Leistungen für die vereinbarte 
Dauer anzubieten. 

TC Schlossmatte     Mieter 

___________________________    ___________________________ 

Nidau,        Nidau, 

Adresse TC Schlossmatte:    eBanking-Adresse: 
Tennisclub Schlossmatte    Tennisclub Schlossmatte Biel 
Schloss-Strasse 29     IBAN: CH62 0900 0000 2500 3001 3 
2560 Nidau 
www.tcschlossmatte.ch     Bezahlung via QR Code eBanking 

Kontakt: 
Luc Nyffenegger (Verantwortlicher Vermietungen) 
+41 78 894 80 27 
luc.nyffenegger@tcschlossmatte.ch  
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http://www.tcschlossmatte.ch
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 Miete Clubhaus / Plätze TC Schlossmatte

Es gelten folgende Konditionen & Regeln: 

• Es besteht kein grundsätzlicher Anspruch auf eine Clubhaus- oder Platzmiete. Der Vorstand des TC 
Schlossmatte erteilt eine Zusage nach Eingang der Anfrage, sofern Clubhaus bzw. Plätze am betreffenden 
Datum zur Verfügung gestellt werden können. 

• Die Zusage wird erteilt, sobald der Mietbetrag einbezahlt wurde. Der Schlüssel (für Zutritt zur Anlage) wird 
entweder persönlich übergeben oder per Post zugestellt. Der Schlüssel ist nach dem Event im Clubhaus 
zu hinterlegen (Instruktionen folgen). Ein Verlust des Schlüssels führt zu einer Entschädigungszahlung von 
40 CHF an den TC Schlossmatte. 

• Gewisse Einschränkungen sind möglich (zum Beispiel, wenn nicht alle 4 Plätze vermietet werden können 
oder wenn das Clubhaus von Mitgliedern des TC Schlossmatte für den Spielbetrieb gebraucht werden).  

• Auf anwesende Mitglieder des TC Schlossmatte muss in jedem Fall Rücksicht genommen werden.  
• Sofern Lautsprecher-Anlagen verwendet werden, ist die Polizeiverordnung der Stadt Nidau einzuhalten 

(Lärmschutzbestimmungen). Ab 22 Uhr ist auf laute Musik im Freien zu verzichten. Tagsüber muss auf 
anwesende Clubmitglieder Rücksicht genommen werden. Die Lautstärke darf ein erträgliches Mass nicht 
überschreiten (keine Belästigung von Spielern, Anwohnern, etc.). Vorstandsmitglieder können jederzeit 
eine Reduktion der Lautstärke anordnen. 

• Beschädigungen oder Materialverlust während dem Event müssen dem Vorstand gemeldet werden, für 
Schäden haften die Mietenden.  

• Clubhaus & Anlage müssen nach der Mietdauer abgeschlossen werden und alle Lichter sind zu löschen. 
• Der Auto-Parkplatz vor dem Clubhaus ist gebührenpflichtig (wird relativ häufig durch Securitas 

kontrolliert). Motorräder & Velos können auf unserer Anlage beim dafür vorgesehenen Platz kostenlos 
abgestellt werden. Am Sonntag ist die blaue Zone entlang der Dr. Schneiderstrasse kostenlos. 

• Im Clubhaus und auf den Plätzen gilt ein striktes Rauchverbot. Rauchen ist auf dem Umschwung erlaubt, 
es stehen Aschenbecher zur Verfügung, die nach dem Event gereinigt werden müssen. 

• Muss der Event aus irgendeinem Grund abgesagt werden, so ist dies bis spätestens am Vortag dem TC 
Schlossmatte zu kommunizieren. Die Mietpauschale wird in diesem Fall vollumfänglich zurückerstattet.  

• Sofern möglich, kann der Event (zum Beispiel wegen schlechtem Wetter) verschoben werden. Die Zusage 
dafür muss dafür vom Vorstand des TC Schlossmatte aber neu erteilt werden. Es besteht kein 
grundsätzlicher Anspruch auf ein Verschiebedatum.  

• Material kann im Sitzungszimmer oder beim Materialraum am Tag vor/nach der Miete nach Absprache 
zwischengelagert werden. 

• Bei Nichteinhalten dieser Regeln können Vorstandsmitglieder des TC Schlossmatte, nach einmaliger 
Verwarnung, die Clubhausmiete per sofort beenden. Der Mietbetrag wird in diesem Fall nicht 
zurückerstattet. 

• Die Haus,- Spiel,- und Platzordnung ist einzuhalten: 
https://www.tcschlossmatte.ch/uploads/1/1/2/1/11210117/hausspielplatzordnungtcs_2022.pdf 

Leistungen: 

• Die Mietenden dürfen Clubhaus + Anlage - wie alle Mitglieder des TC Schlossmatte - vollumfänglich 
benutzen (Küche, Geschirr, Grill, Terrasse, TV, sanitäre Anlagen, Festbänke & Tische, usw.).  

• Sofern vereinbart, dürfen die Mietenden für eine festgelegte Zeit auf den Plätzen des TC Schlossmatte 
Tennis spielen. Falls benötigt, stellt der TC Schlossmatte Tennisschläger und Bälle zur Verfügung. 
Tennisschuhe sind obligatorisch, die Haus,- Spiel,- und Platzordnung ist einzuhalten.  

• Falls erwünscht, kann auch ein Tennislehrer anwesend sein und auf einem Platz Schnupperstunden leiten 
(60 CHF Aufpreis auf die Mietpauschale pro Stunde und Trainer). 

• Weitere Leistungen gemäss individueller Vereinbarung.  
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Clubhaus, Plätze und Umgebung müssen in aufgeräumtem Zustand und besenrein hinterlassen werden. 
Eine Reinigung von 2,5 Std. ist inklusive. Falls es länger braucht, wird dies zusätzlich verrechnet.

https://www.tcschlossmatte.ch/uploads/1/1/2/1/11210117/hausspielplatzordnungtcs_2022.pdf

